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Veranstaltungen in der ÖWR 
(Gültig ab 17.9.2020) 

 
Die am 17.9.2020 ausgegebene Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, mit der die COVID-19-Lockerungsverordnung geändert wird, enthält unter 
anderem Bestimmungen über die Verschärfung hinsichtlich der Schutzmaßnahmen und Zulässigkeit 
von Veranstaltungen. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20011162/COVID-19-
LV%2c%20Fassung%20vom%2017.09.2020.pdf  
 
Daher müssen wir die Kriterien für Veranstaltungen innerhalb der ÖWR neu definieren! 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese unten angeführten Bestimmungen auf alle 
Veranstaltungen in der ÖWR anzuwenden sind, um auch weiterhin die Einsatzbereitschaft nicht zu 
gefährden. 
Deshalb wurde auch der Mindestabstand von 1 Meter lt. Bundesregierung auf 2 Meter für die ÖWR 
erhöht! 
 
Zudem gilt bis auf weiteres: 
Veranstaltungen, welche nicht für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit erforderlich sind (OS-
Versammlungen, Sitzungen, Schulungen, Sportveranstaltungen,…), zu verschieben oder entfallen zu 
lassen, sowie an eingeladenen Veranstaltungen soweit möglich nicht teilzunehmen. 
 
Veranstaltungen 
§ 10.  
(1) Als Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung gelten insbesondere geplante 
Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen 
Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, 
Hochzeiten, Begräbnisse, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vernissagen, Kongresse, Angebote der 
außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit, Schulungen und Aus- und Fortbildungen. 
 
(2) Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze mit mehr als 50 Personen in 
geschlossenen Räumen und mit mehr als 100 Personen im Freiluftbereich sind untersagt. Personen, 
die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, sind in diese Höchstzahlen nicht 
einzurechnen. Für das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken an Besucher 
sowie für die Sperrstundenregelung gilt § 6. 
 
(3) Veranstaltungen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen sind mit 
einer Höchstzahl bis zu 1 500 Personen in geschlossenen Räumen und mit einer Höchstzahl bis zu 3 
000 Personen im Freiluftbereich zulässig. Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung 
erforderlich sind, sind in diese Höchstzahlen nicht einzurechnen. Für das Verabreichen von Speisen 
und den Ausschank von Getränken an Besucher sowie für die Sperrstundenregelung gilt § 6. 
 
(4) Veranstaltungen gemäß Abs. 3 mit mehr als 500 Personen in geschlossenen Räumen und mit 
mehr als 750 Personen im Freiluftbereich bedürfen einer Bewilligung der für den Veranstaltungsort 
örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. 
 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20011162/COVID-19-LV%2c%20Fassung%20vom%2017.09.2020.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20011162/COVID-19-LV%2c%20Fassung%20vom%2017.09.2020.pdf


   

Bank: Allgemeine Sparkasse OÖ 
IBAN: AT82 2032 0001 0025 5000  
BIC: ASPKAT2L 

 
ZVR: 230326822 KURZRUF 130 

Seite 2 von 2 

 

ÖSTERREICHISCHE WASSERRETTUNG 
Landesverband Oberösterreich 

 

Petzoldstraße 41 | 4020 Linz 
0732/349764 (Di.17:00 -18:30) 

lv-ooe@ooe.owr.at 
www.ooe.owr.at 

 

(6) Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ist ein Abstand von 
mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben 
oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören, einzuhalten. Kann dieser Abstand auf 
Grund der Anordnungen der Sitzplätze nicht eingehalten werden, sind die jeweils seitlich daneben 
befindlichen Sitzplätze freizuhalten, sofern nicht durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko minimiert werden kann. 
 
(7) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß Abs. 6 in geschlossenen Räumen ist eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Dies gilt nicht, 
während sich die Besucher auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen aufhalten. Wird der Abstand von 
einem Meter trotz Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze gemäß Abs. 6 seitlich 
unterschritten, ist jedoch auch auf den zugewiesenen Sitzplätzen eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern nicht durch andere geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann oder es sich um Personen handelt, 
die im gemeinsamen Haushalt leben oder derselben Besuchergruppe angehören. 
 
(8) Bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze ist gegenüber Personen, 
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
Weiters ist in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung zu tragen. 
 
(9) Kann auf Grund der Eigenart einer Schulung, Aus- und Fortbildung 
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder 
2. von Personen das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko zu minimieren. Die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 
abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Teilnehmer, während sie sich auf ihren 
Sitzplätzen aufhalten sowie für Vortragende. 
 
Sport 
§ 8.  
(1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist unter 
den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 und 1a zulässig. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht bei der Sportausübung. Bei der Ausübung von Sportarten, bei deren 
sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, im Rahmen von Vereinen oder auf nicht 
öffentlichen Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017 hat der Verein oder der Betreiber der 
Sportstätte ein COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten 
und umzusetzen. 

 
 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung in diesen besonderen Zeiten!!! 
 


